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SÄ •?? ?** Un̂ freitags mit den wöchentlichen GratiS-Bellagen ,M » Krt«rt «s Kantilieublatt ' und .,Larr - » irtsN»«ktliM«Stilage^ und beträgt der Abonnementpreis m der Expedition pro Monat 40  P ?a Durch die SBnft nrfiehrt  JL n,i -ni  snKSü
imjclnt Nummer 10 Pfg. - Da das "Kreisblatt" amtliches Argan von 82 Bürgermeistereien' ist, haben Anzeigen die wirksamste Verbreitung. Insertion»«

_ preis: Die viergespaltene Garmond-Zeile oder deren Raum tut« 15  Pfg.

P»stsche<kkont, 881
Frankfurta. M.

,Sa» dmtrtfch«»fUtch«

Das Kreisblatt wird von 80 Bürgermeistereien in eigenem Kasten am Rathaus ausgehängt, wodurch Inserate eine baispiello» große « erbreitnng finden

"1
Nitteirrrnsr« über varkommens, Ereignisse, Rstize» tc„ äcxtttn  v «« ver « edaktior, mit anamtmmen

Redaktion, Druck und Verlag von p « waeAberger in Wefterdurg.
m . SS. Freitag , de« 10 . März 1916. 32. Jahrgang
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: Um der starken Nachfrage nach Saatgut möglichst entsprechen«i können, ermächtige ich hiermit die Zentral-EinkaufSgesellschaft
auf Sruod des § 12  der Verordnung vom 26. Aug. 1915(ReichS-
Ltsetzdl. S . 520) auf Antrag Hülsenfrüchte zu Saatzwecken freizu-
gtben. Dabei ist kein Uvterschied zu machen, ob sich der Derkauf
unmitttl' ar von Landwirt an Landwirt oder durch Vermittlung der
Saatzuchtstelle der Deutschen LaudwirtschaftSgesellschaft in Berlin
«der eine» SaatguthäudleiB vollzieht. In allen Fällen ist jedoch
unter Hinweis auf die Strafbestimmungen deS§ 13 der genannten
Lcrordunng ausdrücklich zu betonen, daß die Freigabe nur zu Saat-: Mcken erfolgt und daß eine spätere Nachprüfung der erfolgtenAussaat durch die Saatzuchtstelle der Deutschen LandwirtschaftSge-

♦ lllfchaft oder der zuständigen OrtSbehörde Vorbehalten bleibt.
* Gleichzeitig ermächtige ich die Zentral-EinkaufSgrsellschaft auf

Arund de» ß 12 der genannten Verordnung Ausnahmen van der
kreiSfestsetzuog deS§ 6 in der Weise zu genehmige», daß besondere
Wen für die Herrichtuog des Saatgutes, wie Haodverlefen usw.,
l!» gesetzlichen Höchstpreisen zugeschlagen werden dürfen. Diese Zu-

^ Wäge dürfen den Kaufpreis für Erbsen jedoch nicht über 40 Mk.
4  Brt deu für Bohnen nicht über 45 Mk. für den Zentner erhöhen.J Bei der Notwendigkeit, den Anbau von Hülsenfrüchten in

trsem Jahr nach Möglichkeit zu fördern, ersuche ich die Zentral-
«>»kaufSgesellschaft, etwaigen Anträgen auf Freigabe möglichst ent-
isSrnkomwen zu wollen. Die Friigaben dürfen ober nicht so weit
"hren, daß die 10 000 t für die Zivilbevölkerung und die 10 000

8 2.

J t,die dem Kriegsministerium bisher in Aussicht gestellt worden find,
irgendwie geschmälert werden. Diese 20 000 t wüsten '„ - - - _ _ _ _ vielmehr
unter allen Umständen zur Ablieferung gelangen.

Bei den Freigaben wolle sich ferner die Zentral-EinkaufSge-
Mschaft möglichst der Mitarbeit der Saatzuchtstelle der Deutschen
«andwirtschaftsgesellschaft in Berlin bedienen, die sich hierzu bereit
ir'lärt hat, damit auch wirkliches Saatgut zur Aussaat verwandt
»lrd und nicht minderwertige Frucht«utzloS im Boden verfault.
t # «rUt », den 20. Februar 1916.
' 3743. Der Keichsdauzler. I . A. : gez. Ka «y.

* * *
A» die Herren Bürgermeister de- « reif, - .

Etwaige Anträge auf Ueberweifung von Hülsenfrüchten zu
vartzwecken sind mir gesammelt biS zum 12. d. M. einzureichen.

Verde versuchen, die beantragte» Mengen bei der Zentral-Ein«
^ »fsgesellschoft zu erhalten.

Westerbur - , den4. März 1916.
Der Dersttzeude de» Krei »«u«sch«ste».

de» Kreise« Westerburg.
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. Ausführungsbestimmungen
«E Kreises Westerburg zu der Bekanntmachung deS stellvertretenden
dk>>kr,ikoNmando8 18 . Armeekorps betreffend Enteignung, Ab-

Nerung und Einziehung der durch die Verordnung L5. 325/7. 15.
Jy bezw.M. 325e7. 15. K R. A. defchlasnahmte» Gegenstände
16. li . 1915  abgedruckt im Kreisbl. No. 101 und 102 von 1915.

8 1-
}r, Für die Beschlagnahmung kommen die im § 2 der im KreiS-
bei& 0’ 101  und 102 von 1915 abgedruckten Bekanntmachung

Seneral-Kommandok 18. Armeekorps aufgeführten Se-
1 Mnbt inBrtracht. Ausnahmen siehe8 4 derselben Bekanntmachung.

® * AI'likf'trURg der Gegenstände muß di» furn 31. Mur?
1916 bei demjenigen Herrn Bürgermeister-rf»igt sein, bet dem
die Anmeldung deS Gegenstandes erfolgt Ist.8 3. '

Jeder durch die Beschlagnahmung Betroffene erhält von dem
Herrn Bürgermeister eine Anordnung betr. EigentumSübertragung
auf den ReichSmilitSifiSkuS.

8 1.
Die Ablieferer der beschlagnahmten Gegenstände erhalten eine«

Aneikenntnisscheio, gegen dessen Vorlage bet der Kretskommunal-
kasse in Westerburg die Auszahlung der entsprechenden Enlschädignogstattfindet.

8 5.
Personen, die sich mit den Uebernahmepreisen nicht einverstanden

erklären, erhalten eine Quittung,ans der daS Gewicht und die Art de«
abgegebenen Metalle? heroorgeht. Ueber da- Weitere entscheidet
ein Schiedsgericht. Denjenigen, die nachträglich sich mit den Ueber-
nahmepreisen einverstanden erklären, wird die Quittung tegrn etnen
AnerkenntniSscheinumgelauscht.

^ 8 6.
Gegenstände aus Reinnickel werde« als solche our dann an¬

genommen, wenn sie mit dem Stempel „Reionickel* oder mit der
Abkürzung„R. R." versehen stad. Die in der Bekanntmachnog
unter Klaffe6 Ziffer 2 beS§ 2 genannten Einsätze für Kochein-
richtungen us». brauchen deu Stempel»Reinnickel* nicht zu trage«
und kommen zur Enteignung.

8 7.
Auf den § 10b wird hingewiesen. Auch die Ablieferer der

in diesem8 ausgeführten Materialien erhalten Anerkenutnisscheine.
8 8.

Wegen Zwangsvollstreckung gegen solche Personen, die die
übereigneten Gegenständen bis zum 31. März 1916 nicht abgelie¬
fert haben, vergl. %8 der Bekanntmachung vom 16. November
1915 (KreiSblalt Nr. 101 und 102 von 1915).

Westerbur -, den 3. März 1916.
Der Dursttzeube Ae» Krei»au»sch«He»

de» Kreise» Westerburg.
- « die Herren Bürgermeister de« « reise«.

Die AnerkenotaiSscheiue, Eigentum-Übertragungen, Quittungen
und Lagerbücher gehen Jhneu besonders zu. Ich weise nochmal«
besonders darauf hin, daß es sich «« daS Kupfer, Messing pp.
handelt, welches nicht srriußtUi- abgegeben und nicht zur frei¬
willigen Abgabe angemeldet worden ist. DaS beschlagnahmte
Kupfer, Messing usw. ist getrennt von dem freiwillig zur Abgabe
gelangenden Kupfer zu halten.

Westerbur- , den3. März 1916.
Da» D»rsthe«be de» « rei»a»»schusse»

K. 1151. de« - reife » Westerd«»- .

Bekanntmachung
betreffend BiehhandelSverband für den Regierungsbezirk Wiesbaden.

Ich mache darauf aufmerksam, daß alle an den Vorstand
de- genannten Verbandes zu richtenden Schreiben unter der äußere«
Adresse der Geschäftsstelle desselben:

»Frankfurta. M., Neue Maiuzerstraße 23*
abzusende».

Wiesbaben, de» 4. März 1916.
D«r - egieruug » DrSfibeut.



Bekanntmachung.
Auf di- im RGBl. Nr. 41 vom 4. März 1916 erschienene

Bekanntmachung über die Einfuhr von Kakao weise ich hin. DaS
ReichS-Gesetzbl. kann bei allen Bürgermeistereien nnd beim Land.
ratSamt eingesehen werden.

Wefterlmr- , den7. März 1916.
Der Vorsitzende des Kreisansschuffes

'des Kreises Westerburg.
Meldepflicht der Ftachskrsther . - Keschlas«alzme de»

Flachse». — WitzftSude im Ftachstza«de».
Es liegt Veranlassung vor. die Flachsbesitzer auf die am 1.

2. 16 in Kraft getretenen neuen Vorschriften für Flachs biszuweisen.
Danach ist Flachs i« jeder Lärm — im Stroh (geröstet

oder ungerüstet), geknickt, geschwungen, gebrecht, gehechelt, aiS Werg
oder spinnfähiger Abfall - und i« jeder Menge monatlich dem
Webstoffmeldeamt des Kriegsministeriums in Berlin *** meide«.
Meldescheine bei den Handelskammern. Nur Str - hflachS (d. i.
Flachs im Stroh) ist von der Meldepflicht dann ausgenommen,
wenn der Vorrat nur 100 kg oder weniger beträgt. Im übrigen
sind also auch die kleinsten Bestünde zu melden. Die Meldung ist
allmonatlich zu wiederholen, und zwar auch dann, wenn etwa der
Vorrat sich nicht geändert haben sollte.

Soweit Meldepflicht besteht, muß auch ein Lagerlmch ge-
führt werden. „ v t

Flachs in jeder Form — außer Strohflachs— und in Mr
Menge ist außerdem beschlagnahmt. d. h. er darf um «nmit-
teibar an Spinnereien oder Seilereien verkauft werden. An an«
dere Personen, also z. B. an Händler, darf Flachs nur dann ver¬
kauft werden, wenn sie einen feste« schriftliche« Auftrag einer
Spinnerei oder Seilerei voriveise» . Bei Zuwiderhandlungen macht
sich sowohl der Verkäufer als auch der Käufer strafbar.

Durch Erlaß vom 17. 3. 15 hat der Kommandierende Heer
General die Landwirte vor leichtfertigem Verkauf ihre? Flachses
gewarnt, da es im Interesse der Landbevölkerung liege, ihn für
ihren eigenen Bedarf zu behalten. Auf diese Warnung wird erneut
hingewiesen. Es sollen Händler einzelne Flachsbesitzer dadurch zur
Hergabe ihrer Vorräte überredet haben, daß sie erklärten, der Flachs
werde später zu einem spottbilligen Preis vom Staat enteignet
werden. Davon kann natürlich keine Rede sein. Ein solches Vor¬
gehen eines Händlers stellt einen strafbaren Betrug dar und kann
außer Bestrafung dazu führen, daß dem Betreffenden wegen Unzu»
verlässtgkeit der Handel untersagt wird.

Sollte — was in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist —
die Militärbehörde zu einer. Enteignung deS Flachses schreite». so
wird der Uebernahmepreis im Streitfälle durch ein unparteiisches
Schiedsgericht festgesetzt werden.

Die in Betracht kommenden bürgerlichen Behörden werden
ersucht, vorstehende Hinweise bei der flachsbesttzenden und flachshau-
deloden Bevölkerung in wirksamer Weise bekannt zu machen.

Cassel, den 22. Februar 1916.
Stellvrrtr . Generalkommando. XI. Armeekorps.

Von Seiten des stellv. Generalkommandos.
Der Chef deS Stabes:

Frhr. v. Te t t a u. Oberst.
Vorstehende Verfügung erhält hiermit Gültigkeit auch für den

Bezirk deS 18. Armeekorps.
Frankfurt a. M., den1. März 1916.

Stell «. Generalkommando. 18. Armeekorps.
Von Seiten des Generalkommandos.

Der Chef des Stabes: de Graaff, Generalleutnant.
A« die Zerre« Bürgermeister de» Kreise».

Vorstehende Verfügung ist wiederholt in ortsüblicher Weise
bekannt zu machen.

Westerburg, den7. März 1916. Der Gandrat.

A« die Herren Bürgermeister de» Kreise«.
Diejenigen Gemeinden, welche damit noch im Rückstände fab

werden an die sofortige Vorlage der AbgasgSlisten für die Kriegs¬
teilnehmer mit Einkommen von unter 3000 Mark erinnert.

Westerburg, den9. März 1916.
Der Dorfthende

der Ginkommenstrner-Neranla- nngo-Kommissto»
de» Kreises Westerburg._

An die Herren Bürgermeister de« Kreise».
Ich kliunere an die sofortige Übersendung deS rückständige

Weizens an die Elbmühle bei Dorchheim.
Westerburg, den2. März 1916.

Der Vorsitzende des Kreisausschosse»
de« Kreise» Westerburg._

und

An die Herren Bürgermeister des Kreise».
Im Verlage der Königlichen tzofbuchhandlungE. S . Mittlei

Sohn in Berlin S . W. 68, Kochstraße 68/71, erscheint fehl
eine vierte berichtigte Ausgabe der

„Knn- e- ratsverordnnnge « «der Nahrungsmittel
Versorgung" zum Kreise von 1,20 Mark.
Kerli«. den 14. Februar 1916.

Der Minister de« Inner «.
Auf Veranlassung deS Pferdezuchtvereins ist auf Hofgii!

Langwiefeu(F. Schriever) der rheinisch-belgische Deckhengst.Liebling
Vater: PoSphor Rhein. Landbeschäler,
Mutter: Bachamsrl, Rhein. Pferde-Stammbuch 6894,
Farbe:•Braun mit fl. Stern,
Geboren: 8. April 1913,

ausgestellt worden. Der Hengst ist am 25. Februar 1916 angc
kört worden.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich dieS wiederholt ertl
üblich bekannt zu geben.

Westerburg, den 1. März 1916. Der Kandrat.
Auf Grund des 8180 des Versicherungsgesetzes für Angestelltev. 2»

Dez. 1911 (R.-G.-Bl. S . 989) tu Verbindung mit § 320 doselb
und dem Erlaß deS Herrn Ministers für Handel und Gewerbe üon
26. Dezember 1915 — 111 5416 — bestimme ich waS folgt:

Wird da? Entgelt von Dritten gewäh't. so ist der Berstcherii
verpflichtet, seinen Beitragsteil dem Arbeitgeber in bar zu erstatte»,
wenn ihm dieser nachweist, daß er den vollen Beitrag entrichte!
hat.

Besteht das Entgelt nur in Sachbezügen, so ist der Arbeitgeb«
berechtigt, von diesen Abzüge zu machen, deren Wert dem Bl
tragstetle des Versicherten entspricht.

Für die Berechnung diese- Werte? sind die nach8 2 Abs. 2 bil
Versicherungsgesetzes fürAngestellte festgesetzten OrtSpreise maßgebend

Die Befugnis des Arbeitgebers, solche Abzüge zu machen, besteh
nicht, wen» der Versicherte dem Arbeitgeber seinen Anteil in bar ti'
stattet. Es bleibt jedoch in allen Fällen dem Arbeitgeber über
lassen, mit dem Versicherten anderweit eine Vereinbarung zu treffen,
wie der BeitragStcil zu erstatten ist.

Wiesbaden. den 14. Februar 1916.
Der Regiernnge -Wrastdent

Wird hiermit veröffentlicht.
Westerburg, den 22. Februar 1916. Der Kandrat.

In Laufenseldcu ist in den Gehöften deS Georg Wüst
Anlon Jakob, und in Huppert im Gehöfte von Joh . Bornbach dil
Maul« und Klauenseuche unter dem Rindvieh festgestellt worden

Kangrnschmalbach, den 29. Februar. Der Kandrat
Unter dem Viehbestände der Ww. Rödder zu Steckenstein

die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen.
Ueber die Gemeinde ist die Sperre verhängt.
Attenkirchen, den3. März 1916. Der Zandrat.
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4:\  1 Deutsche Reichsschatzamcisultgen.
Deutsche Reichsanteihe, untiindbar bis 1924.

(Vierte Kriegsanleihe .)
Zur Bestreitung der durch den Krieg erwachsenen Ausgaben werden4 >/, <y, Reichsschatzanweisungon und5#l

Schuldverschreibungen des Reichs hiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.
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Die Schuldverschreibungen sind seitens des Reichs bis zum 1. Oktober 1924 nicht kündbar ; bi«io. Z,
dahin kann also anch ihr Zinsfuß nicht herabgesetzt werden . Die Inhaber können jedoch über die SchuÜ
Verschreibungen wie über jedes andere Wertpapier jederzeit (durch Verkauf, Pfändung usw.) verfüge»

Bedingungen:
1. ZeichnungKstelle ist die Reichsbank. Zeichnungen werden

von Sonnabend , den 4. März , an
bis Mittwoch , den 22 . März , mittags 1 Nhr

bei dem Kontor drr Keichsbank für Wertpapiere in Kerii » (Postscheckkonto Berlin Nr. 99) und bei aUe» Zmetz
anstalten der Uetchsbank mit Kasseneinrichtung entgegengenommen. Die Zeichnungen können aber
d'.'.rch ,.n+r,
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der KSnigttcherr Keel,anblu « g (Preußischen Staatsbank ) und der Krenßifche « « -«trat « enoss-nfchoftvlmsse in
.. ^ Hkrliu , der Königliche « Hauptbank in Nürnberg und ihrer Zweiganstalten, sowie

sämtlicher deutsche» Kanken , Kankiero und ihrer Filiale « ,
sämtlicher deutsche« öffentliche « Sparkasse « und ihrer Uerbande,
jeder deutsche « Kebeusverstcherungagesellschast und
jeder deutschen Kreditgenossenschaft erfolgen.

Zeichnungen auf die 5 °/. Reichsanleihe nimmt auch die Post an allen Orten am Schalter entgegen. Auf diese
Zeichnungen frttttt die Vollzahlung am 31. März, sie aber spätestens am 18. April geleistet werden. Wegen derZinK-
berechnung vergl. Ziffer 9, Schlußsatz.

2. Die Schatzanweisungen sind in 10 Serien eingeteilt und ausgefertigt in Stücken zu: 20000, 10000, 5000, 2000, 100»
500, 200 und 100 Mark mit Zinsscheinen zahlbar am 2. Januar und 1. Juli jedes Jahres . Der Zinsenlauf beginnt am 1. Juli 1916,
der erste Zmsschem rst am 2.Januar 1917 fällig. Welcher Serie die einzelne Schatzanweisung angehört, ist aus ihrem Text ersichtlich.

Die Reichsfinanzverwaltung behält sich vor, den zur Ausgabe kommenden Betrag der Reichsschatzanweisungen zu begrenzen'
es empfiehlt sich deshalb für die Zeichner, ihr Einverständnis auch mit der Zuteilung von Reichsanleihe zu erklären. '

Die Tilgung der Schatzanweisungen erfolgt durch Auslosung von je einer Serie in den Jahren 1923 bis 1932. Die Aus¬
losungen finden im Januar jedes Jahres , erstmals im Januar 1923 statt; die Rückzahlung geschieht an dem auf die Aus-
losung folgenden 1. Juli . Die Inhaber der ansgelosten Stück - können statt der Barzahlung viereinhalbproz - n-
tige bis l . Juli 1932 unkündbare Schuldverschreibungen fordern.

3. Die Reichsanleihe ist ebenfalls in Stücken zu 20000 , 10000 , 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 Mark mit dem gleichen
Zinsenlauf und den gleichen Zinsterminen wie die Schatzanweisungen ausgefertigt.

4. Der Zeichnungspreis beträgt:
für die 4 l/i % Reichsschatzanlveisungen 95 Mark,
„ „ 5 % Reichsanleihe , wenn Stücke verlangt werden, 98,50 Mark,

» 5 % „ , wenn Eintragung in das ReichSschuldbnch mit Sperre bis 15.
April 1917 beantragt wird, 98,30 Mark

für je 100 Mark Nennwert unter Verrechnung der üblichen Stückzinsen (vgl. Ziffer 9).
5. Die zugeteilten Stücke werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin

brs zum 1. Oktober 1917 vollständig kostenfrei aufbewahrt und verwaltet . Eine Sperre wird durch diese Niederlegung nicht
bedingt; der Zeichner kann sein Depot jederzeit — auch vor Ablauf dieser Frist zurücknehmen. Die von dem Kontor für
Wertpapiere ausgefertigten Depotscheine werden von den Darlehnskassen wie die Wertpapiere selbst beliehen.

6. Zeichnungsscheine sind bei allen Reichsbankanstalten, Bankgeschäften, öffentlichen Sparkassen, Lebensversicherungsgesellschaf-
ten und Kreditgenossenschaften zu haben. Die Zeichnungen können aber auch ohne Verwendung von Zeichnungsscheinenbrief-
lich erfolgen. Die Zeichnungsscheine für die Zeichnungen bei der Post werden durch die Postanstalten ausgegeben.

I Die Zuteilung findet tunlichst bald nach der Zeichnung statt. Ueber die Höhe der Zuteilung entscheidet die Zeichnungsstelle.
Besondere Wünsche wegen der Stückelung sind in dem dafür vorgesehenen Raum auf der Vorderseite des Zeichnungscheines
anzugeben. Werden derartige Wünsche nicht zum Ausdruck gebracht, so wird die Stückelung von den Vermittelungsstellen
nach ihrem Ermessen vorgenommen. Späteren Anträgen auf Abänderung der Stückelung kann nicht stattgegeben werden.

8. Die Zeichner können die ihnen zugeteilten Beträge vom 31. März d. Js . an jederzeit voll bezahlen.
Sie sind verpflichtet:

30 o/0 des zugeteilten Betrages spätestens am 18. April d. Js .,
20 % „ „ » „ 24 . Mai d. Js ., .
25 % „ „ „ „ 23. Juni d. Js .,
25 o,0 ¥ „ „ „ „ 20 . Juli d. Js .,

zu bezahlen. Frühere Teilzahlungen sind zulässig, jedoch nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen des Nennwerts . Auch
die Zeichnungen bis zu 1000 Mark brauchen nicht bis zum ersten Einzahlungstermin voll bezahlt zu werde«.
Teilzahlungen sind auch auf sie jederzeit, indes nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen des Nennwerts gestattet; doch braucht
die Zahlung erst geleistet zu werden, wenn die Summe der fällig gewordenen Teilbeträge wenigstens 100 Mark ergibt.

Beispiel: Es müssen also spätestens zahlen: die Zeichner von Mk. 300 : Mk. 100 am 24. Mai, Mk. 100 am 28. Juni , Mk. 100 am 20. Juli:
die Zeichner von Mk. 200 : Mk. 100 am 24. Mai, Mk. 100 am 20. Juli:
die Zeichner von Mk. 100: Mk. 100 am 20. Juli.

Die Zahlung hat bei derselben Stelle zu erfolgen, bei der die Zeichnung angemeldet worden ist.
Die am 1. Mai d. Js . zur Rückzahlung fälligen 89 009009 Mark 4 °/o Deutsche Reichsschatzanweisungen von

1912 Serie II werden— ohne Zinsschein— bei der Begleichung zugeteilter Kriegsanleihen zum Nennwert unter Abzug der
Stückzinsen bis 30. April in Zahlung genommen.

Die im Laufe befindlichen««verzinslichen Schatzscheine des Reichs werden— unter Abzug von 5 % Diskont vom
Zahlungstage, frühestens aber vom 31. März 1916 ab, bis zum Tage ihrer Fälligkeit— in Zahlung genommen.

9. Da der Zinsenlauf der Anleihen erst am 1. Juli 1916 beginnt, werden auf sämtliche Zahlungen für Reichsanleihe 5 °/o, für
Schatzanweisungen4^ o/o Stückzinsen vorn Zahlungstage , frühestens vom 31. März ab, bis zum 30. Juni 1916 zu Gunsten
des Zeichners verrechnet; auf Zahlungen nach dem 30. Juni hat der Zeichner die Stückzinsen vom 30. Juni bis zum Zahlungs¬
tage zu entrichten. Wegen der Postzeichnungen siehe unten.
Beispiel: Von dem in Ziffer 4 genannten Kaufpreis gehen demnach ab:

l bei Begleichung von Reichsanleihe
5 »Io Stückzinsen für

schlich zu zahlen- ,
Betrag also nur ’iu

Stücke
Schuldbuch¬
eintragung

a) bis zum
31. März

b) am
18. April

c) am
24. Mai II. bei Begleichung von ReichSschatzaittv. d) bis zum

31. März
e) am

18. April
0 am

24. Mai
90 Tage •72 Tage 36 Tage 4hr o/0 Stückzinsen für 90 Tage 72 Tage 36 Tage
1,25 o/o 1,- °/o 0,50 % 1,12» o/0 0,90 o/. 0,45 o/o
97,25 °/o 97,50 o.o 98,— oo

Tatsächlich zu zahlender Betrag also nur 93,87» o/o 94,10 o/o 94,55 »/,97,06 o/o 97,30 o/o 97,80 o/o

2 « Reichsanleihe erhöht sich der zu zahlende Betrag für jede 18 Tage, um die sich die Einzahlung weiterhin verschiebt, um 25 Pfennig , bei den « chatzan-
jungen für jede 4 Tage uin 5 Pfennig für je 100 Mark Nennwert. a

und 5»/ Qr. Bei Postzetchnnugcn (siehe Ziffer 1, letzter Absatz) werden auf bis zum 31. März geleistete Vollzahlungen Zinsen für
90 Tage (Beispiel I a), aus alle anderen Vollzahlungen bis zum 18. April, auch wen « sie vor diesem T « ge geleistet
werden, Zinsen für 72 Tage (Beispiell d) vergütet.

ckkt B 0. Zu den Stücken von 1000 Mark und mehr werden für die Reichsanleihe sowohl wie für die Schatzanweisungen auf Antrag
SchUlk vom Reichsbank-Direktorium ausgestellte Zwischenscheine ausgegeben, über deren Umtausch in endgültige Stücke das Erfor-
»rfitge » oerliche später öffentlich bekannt gemacht wird. Die Stücke unter 1000 Mark, zu denen Zwischenscheine nicht vorgesehen find,

werden mit größtmöglicher Beschleunigung fertiggestellt und voraussichtlich im August d. Js . ausgegeben werden
Kerli » , im Februar 1916.

Weichsöclnk-Aivektovium.
« Zwei!  gavenstein . v. Grimm.
aber



Einladung.
Wir laden hiermit unsere Mitglieder zu der am S - nutuß.

den 19 . Mars , « uchmittag » 2  Uhr . in der Gastwirtschaft des
Friedrich Lückert stattfindenden

llldkMilhrn Genkralmsaminluilg
höflich ein.

Tagesordnung.
1. JahreSrechnung und Bilanz 1915.
2. Genehmigung derselben und Entlastung des Vorstände- .
3. Verwendung des Reingewinns.
4. AufsichtSrat-Erfatzwahl.
5. Verlesung des Revisionsberichtes.
6. Anträge und Wünsche der Mitglieder.
Die JahreSrechnungund Bilanz liegt zur Einficht der Mit-

lieber von heute ab 8 Tage lang in dem Geschäftslokal offen.
Westerburg , den 10. März 1916.

Spar - und Varlehnshasse , E. G. m » u . II
6528. Heinrich Schardt. Karl Gertz.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ •♦♦♦♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦

f #ttrr=
und

Waschmaschinen
mit Schwungrad-Antrieb. — Jede Maschine wird zur

Probe gegeben. —
Mäßige Preise . =

Jaiichejnunpeii f
Allein-Vertrieb der Patent „ Flink " Pumpe.

— Durch Waggonbezug billige Preise. —
Enorme Leistung. — Einfachste Handhabung.

Selbsttätige Entleerung.
Vorrätige Längen 3.—, 3,25,4 .—, 4,25, 4,50,4,75 5.— w.
Jede Pumpe wird 4 Woche,»Azur Probe gegeben.

Uklflnkle Ktahlblech-Zachksölserf
dauerhaft gearbeitet — zu billigen Preisen.

Uich- u. WaschKessel
ca. 1400 Stück Lager.

Rauch erapparaie
In etwa 14 Tagen trifft je 1 Waggon

Sichel-und Oncknsnundluht
Ackerwalzensowie ein.

Bei Bedarf bitten Preise einzufordern.
— Bei Kauf wird die Fahrt vergütet. —

C. von Saint Georg©
Hachenburg.

Musterlager und Vertretung bei Herrn Han » Kauer
i« Westerburg . Für Uennerod und Emmerichcn-
hai » tüchtige Vertreter gesucht . Schlosser oder
Eisenhändler bevorzugt. Anfragen erbitten dieserhalb
schnellstens. 6474

♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei

der Beerdigung unserer lieben Schwiegermutter, Gross¬
mutter , Urgrossmutter , Schwester, Schwägerin und
Tante

Frau Regina Fuckert
geb. Seekatz

sagen wir hiermit allen, insbesonders dem Herrn Pfarrer
Haas für seine trostreichen Worte am Grabe, sowie für
die vielen Kranzspenden unsern tiefgefühlsten Dank.

Westerbnrg, den 9. März 1916.
Im Namen der trauernden Hinterbliebenen:

Willi . Wengenroth.
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Montag, de« 13. März 1»1«
vormittag » 10 ^/r Uhr

anfangend werden in dem hiestgen Gemeiodewald„Breitenberg
17 Eichenstämmchen, für Wagner, 10,11 Festm-, darm>richtu

1 Stamm von 1,24 Festm.,
5 Rm. Eichen-Schelt,

430 „ Buchen-Scheit» und Knüppelholz.
6220 Stück Buchen-Wellen

öffentlich versteigert.
Die Herren Bürgermeister werden um gefällige Bekannt»! lang,

chung ersucht. Wstch
Oetzingen , den 7 . März 1916.

Der Bürgermeister,
6525 Quirmbach.

Hol)versteigerung.
Freitag, de« 17. März d. Fs.

vormittag « 10 Uhr anfangend,
werden im hiesigen Gemeindewald Distr. Bitterberg

143 Rmtr . Buchen-Scheit und Knüppel
5700 Stück Buchen-Wellen

öffentlich meistbietend versteigert.
Mnefatn , den 8. März 1916.

Der Bürgermeister ,
6524 OQeuer.
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ZeichuililKe» aus die KriegsMlech
werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Hauptki
(Rheinstraße 42), den sämtlichen Landesbankstellen und Sawn«
stellen, sowie den Kommissaren der Nassauischen Lebensversich
rungsanstalt.

Für die Aufnahme von Lombardkredit zwecks Einzahl»
auf die Kriegsanleihen roerden °/0 und , falls Landesbai
schuldverschreibungen verpfändet werden, 5 ®|0 berechnet.

Sollen Guthaben aus Sparkassenbüchernder Nassaus
Sparkasse zu Zeichnungen verwendet werden, so verzichten
auf Einhaltung einer Kündigungsfrist, fast « die Zrichv ««-
ttttftvttt vorge «a «»»ien ZrichnnngsfteUe « erfolgt.

Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum
März.

Direktion
der Nassauischen Landesbank

men
benV
sonder
beimI
itiltn.

(
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Kraver Junge mit gute»
Schulbildung kann olS

Setzer-KehrUng
bei fof . Vergütung cintteten.

Kreisblattdruckerei.
6500Lehrling

kann sofort oder später eintreten.
Fritz Giesler

Maler und Anstreichermeister .
Siegeui . W., Eintrachtstr. 11. l

ien2
Arbeitsbücher« ,:,

sind vorrätig in b,r MkbjgRrei &blattdrucktf

Kleine Fettleriift?1®
Ne!
Mreit

3.

50- 60 Stück Inhalt in
Postfäßchen in Heringstunkes
sendet franko per Nachn")
zu Mk. 6 .85

Fr . Kaufe . Dest«*
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